
Merkblatt für die Nachforschung nach Bodendenkmälern mit 
Metalldetektoren 
 
Allgemeines

 
Nach dem Denkmalschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen ist das 
Nachforschen nach Bodendenkmälern nur mit einer Erlaubnis der Oberen 
Denkmalbehörde zulässig. Die Erlaubnis erfolgt nicht nur für eine archäologische 
Ausgrabung, sie gilt bereits für alle Tätigkeiten zielgerichteten Suchens nach 
Bodendenkmälern. Dieser Tatbestand ist schon erfüllt, wenn billigend in Kauf 
genommen wird, bei der Suche mit Metalldetektoren auf Bodendenkmäler zu stoßen. 

 
 
Durch die Nachforschung nach Bodendenkmälern mit Metalldetektoren und durch 
das Entfernen der Fundgegenstände vom Fundort wird regelmäßig der 
archäologische Kontext (Funde und Befunde) zerstört. Dadurch werden die 
wesentlichen Hinweise zur Erfassung, Abgrenzung und Datierung eines 
Bodendenkmals entfernt. Sie gehen somit für die Wissenschaft unwiederbringlich 
verloren. 

 
Eine Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die beabsichtigte Grabung oder Bergung 
Bodendenkmäler oder die Erhaltung von Quellen für die Forschung nicht gefährdet (§ 
13 Abs. 2 DSchG NW). Die Voraussetzung für die Erteilung einer Erlaubnis ist nur 
dann erfüllt, wenn alle mit einem archäologischen Fundplatz bzw. Fundgegenstand 
verbundenen Informationen den zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt 
werden, so dass eine wissenschaftliche Auswertung möglich bleibt. Diese 
Informationen dienen der Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes NW durch die 
Denkmalbehörden. Nur so kann der gesetzliche Auftrag im Interesse der 
Allgemeinheit erfüllt werden. 
 
Zuständigkeiten

 

 
 
Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zur Nachforschung nach Bodendenkmälern 
mit Metalldetektoren ist bei der Oberen Denkmalbehörde zu stellen. Zuständig für 
kreisangehörige Städte und Gemeinden ist der Kreis, für kreisfreie Städte die 
jeweilige Bezirksregierung. 

 
Die Erlaubnis zur Nachforschung nach Bodendenkmälern mit Metalldetektoren wird 
regelmäßig nur unter Einschränkungen (Nebenbestimmungen) erteilt. Die 
Nebenbestimmungen werden erforderlich, um eine Gefährdung von 
Bodendenkmälern zu verhindern. Die Rechtsgrundlage für Nebenbestimmungen 
bildet § 13 Abs. 3 DSchG NW i.V.m. § 36 Verwaltungsverfahrensgesetz NW. Eine 
uneingeschränkte Erlaubnis ist mit dem Denkmalschutzgesetz nicht zu vereinbaren. 
 

Einschränkungen der Erlaubnis 

Erlaubnisverfahren 
 
Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zur Nachforschung nach Bodendenkmälern 
mit Metalldetektoren ist schriftlich bei der zuständigen Oberen Denkmalbehörde 
einzureichen. Ihm ist ein Plan mit Kennzeichnung des Untersuchungsgebietes sowie 
Angaben zur Gemarkung, Flur und Flurstücke, beizufügen. Die zum Einsatz 
kommenden Geräte und Hilfsmittel (Metallsonde, Spaten etc.) sind ausdrücklich zu 
benennen. 
 



Dem Antrag ist eine Bescheinigung beizufügen, aus der hervor geht, dass sich der 
Antragsteller bei der jeweils zuständigen Außenstelle des Rheinischen Amtes für 
Bodendenkmalpflege vorgestellt hat. Eine Beteiligung an Informations- und 
Schulungsveranstaltungen des Fachamtes ist nachzuweisen. 
 

 
Betretungsrechte sind nicht Gegenstand der denkmalrechtlichen Erlaubnis. Sie sind 
beim jeweiligen Grundstückseigentümer/Pächter einzuholen. 

Betretungsrechte  

 

 
Maßgeblich ist der § 984 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Danach werden 
Entdecker und Grundstückseigentümer jeweils zur Hälfte Eigentümer der Funde. Der 
Eigentümer ist über Funde auf seinem Grundstück zu informieren. 
Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden. 

Eigentum an Funden 


